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Berufung im Münzen-, Hunde- und Fernseher-Fall:
Zulässigkeit der Anschlussberufung und
Beweislast nach Rücktritt

Zulässigkeit Anschlussberufung
 

Rücktritt
 

Verjährung
 

Eigentumserwerb

Hinweis: Unsere Übungsklausuren sind realitätsnahe Simulationen, inspiriert von echten
Examensklausuren. Sie sind keine wortgetreuen Kopien der Originale, geben aber ein
verlässliches Bild davon, was im Examen abgefragt wird und welcher Lösungsstil als gut bewertet
wird.

Sachverhalt

Beteiligte

Klägerin / Berufungsklägerin: Klara Klares (Görlitz, vorher Bautzen)

Erstinstanzlicher Prozessbevollmächtigter Klägerin: keiner; Berufungsbevollmächtigter
(entlassen): RA Harald Meyer (Dresden); neue Bevollmächtigte: RAin Dr. Carla Weiß
(Görlitz); bearbeitende Rechtsreferendarin: Ria Reinsberg

Beklagter zu 1 / Berufungsbeklagter / Anschlussberufungskläger: Bernhard Berkau
(Bautzen)

Prozessbevollmächtigte Beklagte zu 1 (Berufung): RAin Dr. Ronja Ruprecht (Bautzen)

Beklagter zu 2: Thomas Berkau (Bautzen, Cousin des Beklagten zu 1)

Beteiligter Dritter: Markus Findus (Waldarbeiter)

Vorinstanz: AG Dresden, RiAG Thies, Az. 4 C 98/19, Endurteil vom 12.4.2019

Berufung: LG Dresden

Geschehen

Fall „Darlehen gegen den Beklagten zu 2"



Am 10.1.2018 vereinbarten die Klägerin und der Beklagte zu 2 in Bautzen ein zinsloses
Darlehen iHv 600 EUR mit Rückzahlung bis 10.7.2018. Der Beklagte zu 2 erklärte, das Geld
zur Tilgung von Schulden des Beklagten zu 1 verwenden zu …

… nur die ersten 1.000 Zeichen sind hier öffentlich.

Lösung (Gutachten)

Aufgabe 1: Gutachten

Obersatz

Die Berufung der Klägerin und die Anschlussberufung des Beklagten zu 1 haben jeweils
teilweise Aussicht auf Erfolg.

Abschnitt 1: Berufung der Klägerin

A. Zulässigkeit

Obersatz

Die Berufung ist zulässig.

Definition

Statthaft (§ 511 I ZPO); Beschwerdewert > 600 EUR (2.000 EUR Unterliegen, § 511 II Nr. 1
ZPO); fristgerecht (§ 517 ZPO; Zustellung 16.4.2019, Einlegung 10.5.2019); formgerecht (§
519 II, IV ZPO). Berufungsbegründungsfrist nach § 520 II 1 ZPO endet erst am 17.6.2019
(16.6.2019 Sonntag) — am Bearbeitungstag (4.6.2019) noch zu wahren.

B. Begründetheit

Obersatz

Die Berufung ist nach § 513 I ZPO begründet, wenn das Urteil auf einer Rechtsverletzung (§
546 ZPO) beruht oder nach § 529 ZPO andere Tatsachen eine andere Entscheidung
rechtfertigen.

I. Zulässigkeit der Klage

Örtliche und sachliche Zuständigkeit unterliegen nicht der Prüfung des Berufungsgerichts (§
513 II ZPO). Die rügelose Einlassung der Beklagten nach Belehrung begründet im …



… die vollständige Musterlösung ist im juralernen.de-App-Modus freigeschaltet.

Vollständige Musterlösung freischalten — und vieles mehr.

Mit juralernen.de bekommst du in einer einzigen Plattform alles, was du fürs Examen brauchst:

✓ Alle 150+ Übungsklausuren mit ausformulierter Musterlösung im Gutachtenstil

✓ 400+ Prüfungsschemata für das 1. und 2. Staatsexamen (Aufbau, Definition, Subsumtion)

✓ 1.000+ juristische Definitionen mit Norm-Bezug — präzise und examenstauglich

✓ Interaktiver Lernpfad mit Karteikarten und Spaced-Repetition (FSRS)

✓ Volltext-Bundesrecht & Landesrecht aller 16 Länder, direkt im Gutachten verlinkt

✓ Lerngruppen mit Live-Voice, Whiteboard, geteiltem Notizbuch und Bildschirmfreigabe

✓ Interaktive Lern-Spiele mit echten Klausurfällen — Schritt für Schritt zum Gutachten

✓ Community-Bereich: Fragen stellen, mitdiskutieren, Wissen teilen

Einmalig 99 € — Lifetime-Zugriff. Kein Abo, keine Kostenfalle, kein Ablaufdatum. Du zahlst
einmal und nutzt juralernen.de bis zum 2. Examen und darüber hinaus.
→ juralernen.de

Quelle: https://juralernen.de/klausuren/berufung-im-muenzen-hunde-und-fernseher-fall-zulaessigkeit-der-
anschlussberufung-und-beweislast-nach-ruecktritt

Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich sind die jeweils einschlägigen Gesetze und die aktuelle Rechtsprechung.


